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Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 1 Satz 3 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 4. Juli 2012 (GVBl. S. 245) erlassene 

Veränderungssperre wird um ein Jahr bis zum 17. September 2014 
verlängert. 

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs inner-
halb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung 
schriftlich gegenüber der für die verbindliche Bauleitplanung zu-
ständigen Senatsverwaltung geltend machen; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird die Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die Be-
schränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung 
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-

setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. August 2013

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Michael M ü l l e r

Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre 1-40a/23

im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte
Vom 7. August 2013
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.  
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 9-35a vom 30. Juni 2009 mit den Deckblät-

tern vom 23. Mai 2011 und 27. August 2012 für das Grundstück 
Fürstenwalder Damm 388 (teilweise) sowie die Flurstücke 3 und 
374 (teilweise) Gemarkung Köpenick Flur 461 und das Flurstück 
54  (teilweise) Gemarkung Köpenick Flur 462  im Bezirk Treptow- 
Köpenick, Ortsteil Friedrichshagen, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Trep-

tow-Köpenick von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtentwicklung und 
Umwelt, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung/Boden-
sonderungsbehörde, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungs-
plans 9-35a können beim Bezirksamt Treptow-Köpenick von Ber-
lin, Abteilung Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt, Stadt- 
entwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich Bau- 
und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvor-

schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Ver-
kündung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Treptow-
Köpenick von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genann-
ten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß 
§ 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.  

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-

setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den  8. August 2013

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin

Oliver I g e l
Bezirksbürgermeister

Rainer H ö l m e r
Bezirksstadtrat für Bauen,  

Stadtentwicklung und Umwelt

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 9-35a

im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Friedrichshagen
Vom  8. August 2013
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Auf Grund des § 577a Absatz 2 BGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909, 2003 I  
S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1122), wird verordnet:

§ 1
In Berlin ist die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 

Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders ge-
fährdet.

§ 2
In Berlin kann sich ein Erwerber auf berechtigte Interessen im 

Sinne des § 573 Absatz 2 Nummer 2 und 3 BGB erst nach Ablauf 
von zehn Jahren berufen. 

§ 3
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2013 in Kraft. Gleich-

zeitig tritt die Verordnung im Sinne des § 577a Absatz 2 BGB über 
den verlängerten Kündigungsschutz bei Umwandlung einer Miet-
wohnung in eine Eigentumswohnung (Kündigungsschutzklausel-
Verordnung) vom 16. August 2011 (GVBl. S. 442, 466) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 30. September 2023 außer Kraft.

Berlin, den 13. August 2013

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t 
Regierender Bürgermeister

Michael M ü l l e r  
Senator für Stadtentwicklung  

und Umwelt

Verordnung
im Sinne des § 577a Absatz 2 BGB

über den verlängerten Kündigungsschutz bei Umwandlung einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung 
(Kündigungsschutzklausel-Verordnung)

Vom  13. August 2013
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 8-22ba vom 17. Oktober 2012 für die Grund-

stücke Am Sudhaus 1–3, Rollbergstraße 26 (teilweise) und 55, die 
Straße Am Sudhaus sowie eine Teilfläche des Grundstücks Grund-
buch von Neukölln mit dem Blatt 10151 im Bezirk Neukölln wird 
festgesetzt. Er ändert teilweise den durch Verordnung über die Fest-
setzung des Bebauungsplans XIV-101d im Bezirk Neukölln vom 
22. April 1986 (GVBl. S. 541) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-

kölln von Berlin, Abteilung Bauen, Natur und Bürgerdienste, Fach-
bereich Vermessung und Geoinformation, beglaubigte Abzeichnun-
gen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Neukölln von 
Berlin, Abteilung Bauen, Natur und Bürgerdienste, Fachbereiche 
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingese-
hen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-22ba im Bezirk Neukölln

Vom  20. August 2013

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. August 2013

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y 
Bezirksbürgermeister

B l e s i n g 
Bezirksstadtrat
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 8-64 vom 31. Januar 2013 für die Grundstü-

cke Petunienweg 36, 40, Fenchelweg 65, 66 sowie einen Abschnitt 
des Fenchelwegs im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow wird festge-
setzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-

kölln von Berlin, Abteilung Bauen, Natur und Bürgerdienste, Fach-
bereich Vermessung und Geoinformation, beglaubigte Abzeichnun-
gen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Neukölln von 
Berlin, Abteilung Bauen, Natur und Bürgerdienste, Fachbereiche 
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingese-
hen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-64 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow

Vom  20. August 2013

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. August 2013

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y 
Bezirksbürgermeister

B l e s i n g 
Bezirksstadtrat
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